
Partnerschaft seit 2000:
Vörstetten - L‘Etrat - La Tour en Jarez

AMTSBLATT DER GEMEINDE

Freitag, 30. Januar 2026  •  Jahrgang 68  •  Nr. 05

Landtagswahl am 8. März 2026
Alle Wahlberechtigten erhalten bis spätestens 15.02.2026 
eine Wahlbenachrichtigung. Sollten Sie bis zu diesem Zeit-
punkt keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sich je-
doch für wahlberechtigt halten, wenden Sie sich bitte an das

Bürgerbüro Vörstetten
Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten
Tel. 07666 9400-14 / -15.
E-Mail: gemeinde@voerstetten.de

Der Wahlschein kann bequem über den un-
tenstehenden QR-Code beantragt werden. 
Liegt Ihnen Ihre Wahlbenachrichtigung 
nicht vor, ist die Beantragung eines Wahl-
scheins auch formlos per E-Mail oder tele-
fonisch möglich.
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WICHTIGE RUFNUMMERN - BEREITSCHAFTSDIENSTE

REDAKTIONSSCHLUSS
Amtsblatt Vörstetten
Dienstag, 10.00 Uhr  
an i.moerder@voerstetten.de

PFLEGEDIENSTE 
Kirchliche Sozialstation  7311
Elz/Glotter e.V. 
Denzlingen, Eisenbahnstr. 14

Team West  9131360 
Vörstetten, Grubstraße 6-8

Pflege zu Hause  90098-10 
Pflege, Hauswirtschaft, Hausnotruf 
Mobile Soziale Dienste

Nachbarschaftshilfe  9123456 
Netzwerk von Mensch zu Mensch

Tagespflege  „Zur Glockenblume“ 8846299
Tagesbetreuung von  8:00 – 16:30 Uhr

Vörstetter Miteinander e.V.
AG Bürger helfen Bürgern
M. Dieckmann 94 94 54
G. Henle 94 92 69
T. Pfluger 94 95 70

Hospizgruppe Denzlingen  3876
und Umgebung e.V. 

Betreutes Wohnen  929 03 50
für alte Menschen in Gastfamilien
Herbstzeit gemeinnützige GmbH 
im Landkreis Emmendingen
Kenzingen, Hürnheimweg 2

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Telefon 07641 451-3091 -3095, -3025
E-Mail: 
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
Internet: www.landkreis-emmendingen.de/ 
pflegestuetzpunkt

Tel.: 940016  |  Freiburger Straße 2 
buecherei@voerstetten.de  |  www.buecherei.voerstetten.de

GEMEINDEBÜCHEREI 
VÖRSTETTEN

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag  16.00 bis 19.00 Uhr

Mittwoch  16.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 16.00 bis 19.00 Uhr

7000 Medien 

Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs,  
Zeitschriften

Ausleihgebühr

15,00 Euro  
pro Jahr / Familie.

NOTRUFE/BEREITSCHAFTSDIENST 
Notrufe
Polizei  110 
Polizeiposten Denzlingen  938 30 
Polizeirevier Waldkirch 07681 / 40740 
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 
Feuerwehr  112
Notruf-Fax 46 01 77 
(nur für schwerhörige, ertaubte, 
gehörlose und sprachgeschädigte Personen)
Krankentransport   1 92 22
Giftnotrufzentrale  0761 / 270 43 61 

Apotheken Notdienst 
Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 
um 08:30 Uhr – siehe Tagespresse 

Öffnungszeiten und Anschrift der  
augenärztlichen Notfallpraxis Freiburg: 
Augen Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: 
Mo, Di und Do 20 - 24 Uhr, 
Mi und Fr 16 - 24 Uhr; 
Sa, So und Feiertage   8 - 24 Uhr.

Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo 19 – 22:30 Uhr,
Di 19 – 22:30 Uhr,
Mi 19 – 22:30 Uhr,
Do 19 – 22:30 Uhr,
Fr 16 – 22:30 Uhr,
Sa, So und Feiertage 8 – 22:30 Uhr
Ab 22:30 Uhr Kinder-Notfallbehandlung des
Universitätsklinikum

Mathildenstrasse 1, 79106 Freiburg
Zahnärztl. Notfalldienst 0761/120 12000
Notfallpraxis am  07641 / 45 40
Kreiskrankenhaus Emmendingen
Gartenstraße 4
Montag, Dienstag,  
Donnerstag  19:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 16:00 – 22:00 Uhr
Wochenenden, Feiertage 10:00 – 18:00 Uhr

Frau Dr. med. Kirsten Mössinger  88 202 88 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Hausärztliche Versorgung 
Freiburger Straße 55, 79279 Vörstetten
Sprechzeiten: 
Montag – Freitag 08:30 – 12:30 Uhr 
Montag, Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr 
Bitte Terminvereinbarung 

Tierärztlicher Notdienst 
(Freiburg)  0761/72266

Pfarrämter: 
Evang. Pfarramt 22 63 
Röm.-kath. Kirchengemeinde 07666- 91 13 30
An der Glotter
info@an-der-glotter.de, www.an-der-glotter.de

Strom
Netze BW 
Bezirkszentrum Bleibach  0800 / 3629477
Gas 
bn NETZE  08002 / 767 767 

Wasser
Rohrbruch /Bauhof 0173 / 3471306 
Fachstelle Sucht 07641 / 933589-0
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
fs-emmendingen@bw-lv.de
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung 

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Bürgermeisteramt, 79279 Vörstetten

Verantwortlich für den amtlichen 
und redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Kevin Schüller

Für den Anzeigenteil/ Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach,Tele-
fon: 07771 9317-11; 
Telefax: 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Home-
page: www.primo-stockach.de

GEMEINDEVERWALTUNG 
Gemeinde Vörstetten
Freiburger Straße 2
Tel.:  9400 0
Fax: 9400 20
E-Mail: gemeinde@voerstetten.de 
Internet: www.voerstetten.de 

Öffnungszeiten 
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag  15:00 – 18:00 Uhr
sowie nachmittags nach  
telefonischer Vereinbarung.
 
Bürgermeister 
Kevin Schüller 9400 12 
E-Mail: k.schueller@voerstetten.de 
 
Sekretariat, Bauverwaltung, 
Kinderbetreuung 
Michaela Bierer 9400 11 
E-Mail: m.bierer@voerstetten.de 

Ordnungsamt, 
Hauptamt 
Tristan Römer 9400 13
E-Mail: t.roemer@voerstetten.de

Steuern und Gebühren, Grundbuch-
einsichtstelle, Öffentlichtkeitsarbeit
Ines Mörder 9400 22 
E-Mail: i.moerder@voerstetten.de 

Standesamt, Spenden, Gewerbe
Rentenangelegenheiten  
Isabel Dorer 9400 17 
E-Mail: i.dorer@voerstetten.de 
 
Bürgerbüro, Verpachtung, Landwirtschaft, 
Hallenvergabe
Audrey Potysch 9400 14 

E-Mail: a.potysch@voerstetten.de 
Tetiana Petrenko 9400 15
E-Mail: t.petrenko@voerstetten.de

Archivar
Uwe Schellinger  0160 94817614
E-Mail: u.schellinger@denzlingen.de

Grundschule Vörstetten 51 35
Kindergarten Wirbelwind 35 05
Kindergarten Sonnenwinkel 47 75
Kinderkrippe Storchennest 946 39 88

Revierförster
Marco Bradatsch
Mobil: 0175 885 81 96
m.bradatsch@landkreis-emmendingen.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 

die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026

1.   Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl
 der Gemeinde Vörstetten
 wird in der Zeit vom 16.02.2026 (20. Tag vor der Wahl) bis 

20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl)
 während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses
 von Montag bis Freitag, von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Don-

nerstag, von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Bürgermeisteramt 
Vörstetten, Bürgerbüro, Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten,

 für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberech-
tigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlbe-
rechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach 
dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) 
bis 12:00 Uhr

 im Bürgermeisteramt Vörstetten, Bürgerbüro, Freiburger 
Straße 2, 79279 Vörstetten, Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt 
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
49 Emmendingen durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
  rechtigte Person;
 5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene
  wahlberechtigte Person, wenn
  5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlord-

nung (bis zum 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl))
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtags-
wahlgesetzes versäumt hat,

  5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der 
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist
nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahl-
gesetzes entstanden ist,

  5.2.3 ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerde-
verfahren festgestellt worden und die Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses
dem Bürgermeister bekannt geworden ist.

 Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der 
Wahl), 15.00 Uhr

 im Bürgermeisteramt Vörstetten, Bürgerbüro, Freiburger 
Straße 2, 79279 Vörstetten schriftlich, elektronisch (zum Bei-
spiel durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6.  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
 7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 7.2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 
  Briefwahl und
 7.3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 
  vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu über-
  senden ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der 
  Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausga-
  bestelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahl-
  bezirk angegeben sind.
8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durchden 

Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine an-
dere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt wer-
den, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9.   Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Ort, Datum   Die Gemeindebehörde
Vörstetten, den 30.01.2026  Gez.
    Kevin Schüller
    Bürgermeister
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GEMEINDENACHRICHTEN

Schwalbenfreundliches Vörstetten
In wenigen Wochen kehren rund 60 Mehlschwalbenpaare aus 
ihren zentralafrikanischen Winterquartieren nach Vörstetten zu-
rück. Um die Lebensbedingungen dieser geschützten Vogelart 
weiter zu verbessern, installiert der Arbeitskreis Schwalben-
freundliches Vörstetten in Kooperation mit der Gemeindever-
waltung auch im kommenden Frühjahr erneut Nisthilfen.
Alle Bürgerinnen und Bürger können zur Förderung der Schwal-
ben beitragen, etwa durch den Verzicht auf Insektizide in Gär-
ten sowie durch das Anlegen kleiner Lehmpfützen. Besonders 
Tierhalter können unterstützen, indem sie ihre Ställe wieder für 
Schwalben zugänglich machen.
Auch 2026 fördern der Arbeitskreis und die Gemeindeverwal-
tung das Anbringen zusätzlicher Mehlschwalben-Kunstnester. 
Die Förderung umfasst die fachgerechte Montage der Nester 
mithilfe einer Arbeitsbühne. Lediglich eventuell gewünschte 
Kotbretter zum Schutz der Fassade sind von den Hauseigentü-
mern selbst zu beschaffen und zum Montagetermin (voraus-
sichtlich im März) bereitzustellen.
Bedenken hinsichtlich möglicher Verschmutzungen der Fassade 
sind in der Regel unbegründet. Erfahrungen zeigen, dass diese 
gering ausfallen und durch den Einsatz von Kunstnestern weiter 
reduziert werden können. Die Nester werden von den Schwal-
ben in der Regel über viele Jahre hinweg genutzt.
Die Aktion wird durch eine Spende der Sparkasse Freiburg Nörd-
licher Breisgau finanziert.
Interessierte Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer wen-
den sich bitte an die Gemeindeverwaltung oder direkt an
Donatus Bönsch (donatusboensch@posteo.de)

Dr. Patrick Pyttel (p.pyttel@gmx.de).
Eine Anwesenheit während der Montage ist nicht erforderlich, 
sollte jedoch vorab abgestimmt werden. Dr. Pyttel steht außer-
dem für Fragen zur Eignung von Fassaden oder bei Problemen 
mit nistenden Schwalben zur Verfügung.

KLIMASCHUTZ

Gebäudecheck Wärmepumpe des ifeu
Mit dem vom Umweltbundesamt beauftragten Gebäudecheck 
von ifeu, co2online und dem Ingenieurbüro Heckmann können 
Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer kostenlos testen, ob ihr Ge-
bäude bereits jetzt für eine Wärmepumpe geeignet ist. Und falls 
nicht, welche Schritte dafür noch nötig sind.
https://www.ifeu.de/gebaeudecheck-waermepumpe#/
 
Weitere Informationen zu den Themen 
Sanierung und Heizungstausch erhalten 
Sie auf der Website der Gemeinde Vörstet-
ten im Bereich Klimaschutz: https://www.
voerstetten.de/p/sanierung.php

AUS DEM GEMEINDERAT

Bericht aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung am 19.01.2026
Fragemöglichkeit für Zuhörer
Ein Zuhörer erkundigt sich, bis wann der Dönerwagen vor dem 
Betriebshof stehen bleibt.
Die Verwaltung informiert, dass der bestehende Pachtvertrag 
zum 31.01.2026 ausläuft und der Wagen entfernt werden muss.
 
Mehrere Zuhörer erkundigen sich nach der zukünftigen Vorge-
hensweise mit Silvesterfeuerwerk aufgrund des Brands in der 
Silvesternacht.
Eine Zuhörerin macht auf den dadurch entstehenden Müll auf-
merksam.
Herr Bürgermeister Schüller informiert darüber, dass die rechtli-
chen Hürden eines generellen Feuerwerkverbotes sehr hoch sind. 
Vörstetten hat durch die besonders zu schützenden Fachwerk-
häuser bereist eine hohe Anzahl an Feuerwerkverbotszonen. Ein 
generelles Verbot muss jedoch vom Bund gefordert werden.  

Ein Zuhörer möchte wissen, ob die geplante Flüchtlingsun-
terkunft aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen ge-
braucht wird.
Die Verwaltung informiert, dass trotz der zurückgehenden Flücht-
lingszahlen weiterhin ein hoher Bedarf im Landkreis besteht.

Ebenso möchte dieser wissen, ob der Gemeinde neue Informati-
onen zum Glasfaserausbau vorliegen.
Der Verwaltung liegen konkret keine Informationen über das 
weitere Vorgehen vor. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich 
zunächst direkt an die UGG wenden. Ist dort kein einvernehmli-
ches Vorgehen zu erzielen, können sie sich an die Gemeindever-
waltung wenden.
 
Kanalsanierung des TG1, 2. BA Inlinersanierung von  
Haltungen
- Vergabe der Planungsleistung ab Lph 5 und örtliche  
     Bauüberwachung
-   Genehmigung der Ausschreibung
 
Herr Bürgermeister Schüller begrüßt zu diesem Tagesordnungs-
punkt Frau De vom Verbandsbauamt.
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Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt die Kostenberechnung für die Reno-

vierung der Haltungen des 1. Bauabschnittes des 1. Teilgebie-
tes in Höhe von insgesamt 187.545,19 € brutto zur Kenntnis.

2. Der Gemeinderat beschließt, dass das Ingenieurbüro Vogel, 
79183 Bad Krozingen mit der Umsetzung der Leistungspha-
sen 5 bis 8, sowie der örtlichen Bauüberwachung in Höhe 
von 46.920,21 € brutto beauftragt wird, vorbehaltlich der 
Bestätigung des Haushalts durch die zuständigen Gremien.

3. Der Gemeinderat beauftragt die Rathausverwaltung anste-
hende Bauleistungen auszuschreiben, vorbehaltlich der Be-
stätigung des Haushalts durch die zuständigen Gremien. 

Kanalsanierung des TG1, 3. BA Reparatur von Schächten

- Vergabe der Planungsleistung und örtliche Bauüberwachung
- Genehmigung der Ausschreibung
 
Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt die Kostenberechnung für die Re-

novierung der Haltungen des 3. Bauabschnittes des 1. Teilge-
bietes in Höhe von insgesamt 127.925 € brutto zur Kenntnis.

2. Der Gemeinderat beschließt, dass das Ingenieurbüro Vogel, 
79183 Bad Krozingen mit der Umsetzung der Leistungspha-
sen 1 bis 8, sowie der örtlichen Bauüberwachung in Höhe 
von 36.449,18 € brutto beauftragt wird, vorbehaltlich der 
Bestätigung des Haushalts durch die zuständigen Gremien.

3. Der Gemeinderat beauftragt die Rathausverwaltung anste-
hende Bauleistungen auszuschreiben, vorbehaltlich der Be-
stätigung des Haushalts durch die zuständigen Gremien. 

FRELO - Station

Herr Bürgermeister Schüller informiert, dass ab Anfang März mit 
der Einrichtung der dauerhaften Frelo-Station vor dem Rathaus 
begonnen wird. Weiterhin wird diese fünf Fahrräder umfassen, 
darunter zwei E-Bikes,
 
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

Annahme von Spenden

Bürgermeister Schüller bringt die eingegangenen Spenden ein.
 
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt

1. die Annahme der Spenden in Höhe von 650,00 € für die Frei-
willige Feuerwehr Vörstetten zur Förderung der Kamerad-
schaftspflege.

2. die Annahme der Sachspende der Firma Ritter zum Weih-
nachtsmarkt 2025 in Höhe von 250,00 €. 

Fragemöglichkeit für Zuhörer

Ein Zuhörer möchte wissen, wann der Radweg Richtung Denzlin-
gen beleuchtet wird.
Es wird darüber informiert, dass dieser auf der Gemarkung Denz-
lingen liegt. 
 
Die ausführlichen Niederschriften der öffentlichen Gemein-
deratsitzungen stehen Ihnen im Bürgerinformationssystem 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Denzlingen, Vörstet-
ten und Reute zur Verfügung. 
https://voerstetten.gremien.info/

FUNDSACHEN

Fundgegenstände online � nden 
Schauen Sie über unsere Homepage www.voerstetten.de 
auf den Link „Fundinfo“. 
Dort können Sie eingeben was Sie verloren haben.
Da deutschlandweit fast 500 Gemeinden an diesem On-
lineservice angebunden sind, wird Ihre Suchanfrage au-
tomatisch an alle weitergegeben.  
Bei Erfolg werden Sie direkt von dem zuständigen Fund-
büro kontaktiert. Mit etwas Glück � nden Sie so Ihren ver-
lorenen Gegenstand wieder. Wir drücken die Daumen. 

LANDRATSAMT EMMENDINGEN

Barrierefrei wählen: Blinden- und Sehbehinder-
tenverbände bieten Stimmzettelschablonen zur 
Landtagswahl 2026 an
Barrierefreies Wählen gehört zu den Grundbedürfnissen einer 
demokratischen Teilhabe. Damit blinde und sehbehinderte 
Menschen in Baden-Württemberg ihr Wahlrecht bei der Land-
tagswahl am 8. März 2026 eigenständig und geheim ausüben 
können, stellen die Landesblinden- und Sehbehindertenverbän-
de spezielle Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung.
 
Selbstbestimmt in die Wahlkabine
Oftmals sind Menschen mit Seheinschränkungen in der Wahlka-
bine auf fremde Hilfe angewiesen. Um dies zu vermeiden, bie-
ten die Verbände in Baden-Württemberg wieder die bewährten 
Stimmzettelschablonen an. In Kombination mit einer Begleit-CD, 
auf der die Inhalte der amtlichen Stimmzettel aufgesprochen 
sind, ermöglichen diese Hilfsmittel das eigenständige Auffinden 
und Kennzeichnen der gewünschten Kandidaten.

Wer erhält die Unterlagen automatisch?
Personen, die in ihrem Schwerbehindertenausweis das Merkzei-
chen "Bl" (Blind) eingetragen haben, müssen nicht selbst aktiv 
werden. Sie erhalten die Wahlschablone nebst der Informa-
tions-CD automatisch per Post zugeschickt.
 
Anforderung für Sehbehinderte ohne Merkzeichen "Bl"
Sind Sie selbst sehbehindert oder kennen Sie Personen, die auf-
grund ihrer Seheinschränkung eine Schablone benötigen, aber 
das Merkzeichen "Bl" nicht besitzen? In diesem Fall können die 
Hilfsmittel kostenlos bei den Blinden- und Sehbehindertenver-
bänden angefordert werden.
Landesweites Servicetelefon: 0761 / 36122
Bundesweite Hotline (DBSV): 030 / 285387-0
Die Verbände betonen, dass die Barrierefreiheit der Wahl ein 
wichtiger Schritt zur Inklusion ist. "Jede Stimme zählt - und jeder 
Mensch sollte in der Lage sein, diese Stimme ohne fremde Hilfe 
abgeben zu können", so Brigitte Schick, Vorsitzende des Landes-
blinden und Sehbehindertenverband Baden-Württemberg e.V.
 

Führerscheinumtausch geht weiter
Führerscheine ohne Ablaufdatum müssen erneuert werden: Der 
Pflichtumtausch von Führerscheinen wird weiterhin fortgesetzt, 
das wird je nach Ausstellungsjahr nach und nach durchgeführt. 
Im aktuellen Schritt werden Kartenführerscheine aus den Jahren 
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2002 bis 2004 in einen neuen Kartenführerschein mit Ablaufda-
tum umgetauscht. Für Personen, die noch im Besitz eines unbe-
fristeten EU-Kartenführerscheins dieser Ausstellungsjahre sind, 
endet die Umtauschfrist am 19. Januar 2027. Der Hintergrund der 
Umtauschaktion: Führerscheine sollen künftig EU-weit (EU-Richt-
linie 2006/126/EG) fälschungssicher und einheitlich sein. Die neu 
ausgestellten EU-Führerscheine in Scheckkartenformat sind 15 
Jahre lang gültig. Für den Umtausch müssen sich Bürgerinnen 
und Bürger an die jeweilige Ortsverwaltung wenden, nur Per-
sonen mit Wohnsitz in Emmendingen wenden sich bitte an die 
Führerscheinstelle des Landratsamtes Emmendingen.
 
Folgende Umtauschfristen gelten für die EU-Kartenführerscheine:

2002 – 2004 19. Januar 2027

2005 – 2007 19. Januar 2028

2008 19. Januar 2029

2009 19. Januar 2030

2010 19. Januar 2031

2011 19. Januar 2032

2012 – 18.01.2013 19. Januar 2033

 
Fahrerlaubnisinhaber- und Inhaberinnen, deren Geburtsjahr 
vor 1953 liegt, müssen den Führerschein erst bis zum 19. Januar 
2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Füh-
rerscheins.

Asiatische Tigermücken –  
Nach der Saison ist vor der Saison!
Die Tigermückensaison ist zwar schon beendet, es fliegen keine 
Mücken mehr, doch die Eier der Asiatischen Tigermücke können 
auch bei kälteren Temperaturen der Wintermonate überleben 
und im Frühjahr dann schlüpfen. Daher gilt die Devise: Nach der 
Saison ist vor der Saison. Denn die Eier der Asiatischen Tigermü-
cken überdauern den Winter am Innenrand von Wasserbehält-
nissen, in denen sich über die Saison hinweg zumindest zeit-
weise Wasser befand.  Deshalb: Gefäße mit einer Bürste kräftig 
abschrubben, Innenrand und Bürste mit Wasser abspülen und 
das Wasser mitsamt Abrieb zum Versickern auf die Erde/Wiese 
schütten, dann sind die Eier zerstört. Tipp: Heißes Wasser (>60°C) 
tötet die Eier und Larven ab.

Altkleiderentsorgung im 
 Landkreis Emmendingen
Im Landkreis Emmendingen wurden in den vergangenen Wo-
chen und Monaten von den bisherigen Anbietern mehrere Alt-
kleidercontainer abgebaut, so dass es an den noch bestehenden 
Standorten immer wieder zu Überfüllungen kommt. Die Abfall-
wirtschaft des Landkreises Emmendingen weist deshalb darauf 
hin, dass an sämtlichen Recyclinghöfen im Landkreis (Bahlingen, 
Elzach, Riegel, Sasbach, Denzlingen, Emmendingen, Endingen, 
Gutach, Herbolzheim, Kenzingen, Waldkirch und Teningen) 
Altkleidercontainer zur Verfügung stehen. In die Container ge-
hört ausschließlich saubere und tragfähige Kleidung, paarweise 
gebündelte Schuhe sowie saubere Bett-, Tisch- und Haushalts-
wäsche. Kleiderstücke, die stark verschmutzt, beschädigt oder 
zerrissen sind, sowie andere nicht mehr tragfähige Textilwaren 
dürfen nicht in die Container eingeworfen werden – diese gehö-
ren in die Restmülltonne. Stuhlauflagen, Teppiche und Teppich-
boden werden beim Sperrmüll mitgenommen. Wichtig zudem: 
Kleider aus Säcken, die neben überfüllten Containern abgestellt 
werden, können nicht mehr verwertet werden, da der Witterung 
ausgesetzte Kleidung als Abfall gilt und kostenintensiv entsorgt 

werden muss. Die Abfallwirtschaft bittet deshalb darum, das Ab-
stellen von Textilien außerhalb der Container zu unterlassen.
Für weitere Informationen oder Rückfragen erreichen Sie die Ab-
fallwirtschaft des Landkreises unter Telefon 07641/451 9700, per 
E-Mail an abfall@landkreis-emmendingen.de oder online unter 
www.landkreis-emmendingen.de.

Projekt „Herbstzeit“:  
Familien für ältere Menschen gesucht
Das Projekt „Herbstzeit“, das eng mit dem Landratsamt Emmen-
dingen kooperiert, sucht Gastfamilien sowie Einzelpersonen 
oder Paare, die älteren Menschen, die aufgrund ihrer altersbe-
dingten Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit nicht 
mehr im eigenen häuslichen Umfeld leben können, bei sich zu 
Hause dauerhaft oder vorübergehend aufnehmen und diesen 
Menschen ein familiäres Zusammenleben ermöglichen. Die 
Gastfamilie erhält monatlich ein Entgelt von ca. 1.300 Euro zzgl. 
Pflegegeld, je nach Pflegegrad. Die Pflegepersonen benötigen 
keine spezielle Ausbildung, pflegerische Vorerfahrung ist jedoch 
von Vorteil. Zur Entlastung kann auch ein Pflegedienst hinzuge-
zogen werden. Das Pflegeverhältnis wird von der „Herbstzeit 
gGmbH – Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien“ fach-
lich begleitet.
Weitere Informationen: Am Mittwoch, 4. März 2026 im Büro 
der Herbstzeit (Landvogtei 5 in Emmendingen) zwischen 15:00 
bis 18:00 Uhr, online jeden zweiten Freitag im Monat zwischen 
14:00 und 16:00 Uhr  (Einwahllink über: www.herbstzeit-bwf.de) 
oder telefonisch unter: 07641 / 967159-0.

Werdende und frisch  
gebackene Eltern aufgepasst: 
Sie möchten andere Mütter und Väter treffen, Erfahrungen tei-
len und sich gemeinsam in Begleitung der Frühen Hilfen über 
spannende und herausfordernde Themen der ersten Phase des 
Eltern-Seins austauschen? Dann kommen Sie in unsere Eltern-
gruppe „Auf dem Weg zur Elternschaft“. Diese ist ein gemein-
sames Angebot der Frühen Hilfen und der Elternschule des Kreis-
krankenhauses Emmendingen. Ob alleine oder zu zweit – Sie 
sind herzlich willkommen! Die Kleingruppe findet in einer ent-
spannten und unterstützenden Atmosphäre statt Die Teilnahme 
ist kostenfrei, Anmeldung über die Homepage der Elternschule: 
https://kurzlinks.de/0b0f
Zeit: donnerstags, 10:00 – 11:30 Uhr. Nächste Termine: 05.02.2026, 
26.02.2026, 19.03.2026, Ort: Elternschule im Kreiskrankenhaus 
Emmendingen. Teilnehmendenzahl: Maximal 12 Personen. Der 
Kurs wird von Fachkräften der Frühen Hilfen geleitet. Rückfragen 
gerne an Frau Reichert (Frühe Hilfen): 07641 451 3205, t.reichert@
landkreis-emmendingen.de

VOLKSHOCHSCHULE

Angebote der VHS Nördlicher Breisgau:
Entdecken Sie unser neues Frühjahr- und Sommerprogramm! Es 
ist online und buchbar – sichern Sie sich Ihren Platz bei span-
nenden Kursen, Workshops und Veranstaltungen. Das gedruckte 
Programmheft erscheint Ende Januar und liegt als Beilage den 
Amtsblättern bei. Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie 
Frühjahr und Sommer mit unseren vielfältigen Angeboten!
Kultur im Alten Rathaus (20400)
Denzlingen, Altes Rathaus, Hauptstraße 118, Ratssaal, mittwochs, 
09:30-11:00 Uhr
04.02.26: Leinen los, Teil 1: Von Frankfurt am Main bis an die 
Donau nach Passau
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11.02.26: Tommaso Campanella - Philosoph und Dichter der 
Spätrenaissance
 
32172/252: Pilates trifft Tanz, Balance und Bewegung
Emmendingen, vhs-Schulungszentrum, Schwarzwaldstr. 3, Saal 
(im Innenhof), Sa., 31.01.2026, 09:00-16:00 Uhr, So., 01.02.2026, 
09:00-16:00 Uhr
 
24319/252: Mikro-Makramee: Ohrringe, Aufbaukurs Level 2
Emmendingen, vhs-Schulungszentrum, Schwarzwaldstr. 3, 
Raum 2 (im Innenhof), Sa., 31.01.2026, 14:00-18:00 Uhr
 
42540: Englisch (B1), Fortgeschritten
Denzlingen, Bildungszentrum, Stuttgarter Straße 15, Raum 0.002, 
12x dienstags, 18:30-20:00 Uhr, Beginn: 03.02.2026
 
11561/252: Bus und Bahn fahren mit der Bahn-App, einfach er-
klärt für ältere Menschen
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 206, Mi., 
04.02.2026, 10:30-12:00 Uhr
 
11558/252: Gutes Leben im modernisierten Eigenheim
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 205, Mi., 
04.02.2026, 19:00-20:30 Uhr
 
11561/252: Bus und Bahn fahren mit der Bahn-App. einfach er-
klärt für ältere Menschen
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 206, Mi., 
04.02.2026, 10:30 12:00 Uhr
 
11558/252: Gutes Leben im modernisierten Eigenheim
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 205, Mi., 
04.02.2026, 19:00-20:30 Uhr
 
53202/252: iPad & iPhone: Grundlagen
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 206, 2-mal don-
nerstags, 17:30-19:45 Uhr, Beginn: 05.02.2026
 
15016/252: Einkommenssteuer für Rentner
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 205, Do., 
05.02.2026, 19:00-21:15 Uhr
 
24746/252: Buchbinden-mit und ohne Vorkenntnisse
Emmendingen, vhs-Schulungszentrum, Schwarzwaldstr. 3, Raum 
2 (im Innenhof), 2x freitags, 10:00-16:00 Uhr, Beginn: 06.02.2026
 
26034/252: Winternähkurs für (Groß-)Eltern mit 7-14 Jahre alten 
Kindern
Denzlingen, AWO Hort an der Brückleackerschule, Stuttgarter 
Str. 28, Foyer, Sa., 07.02.2026, 10:00-13:00 Uhr
 
11624/252: Wein-Sensorik-Seminar
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 206, So., 
08.02.2026, 10:00-14:00 Uhr
 
12099: Wahlforum zur Landtagswahl 2026, Podiumsdiskussion - 
Im Gespräch mit den Kandidierenden
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 201, Di., 
10.02.2026, 19:00 - 21:30 Uhr
 
Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kursnummer bei der Ge-
schäftsstelle der VHS Nördlicher Breisgau, 79312 Emmendingen, 
Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 9225-0, E-Mail: info@vhs-em.
de, Internet www.vhs-em.de 

KIRCHENNACHRICHTEN

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE

Evangelische Kirchengemeinde  
Vörstetten-Reute
Kirche - Wo Glaube lebendig wird
Gottesdienst am 1. Februar 2026,  
dem Letzten Sonntag nach Epiphanias 
um 10 Uhr im Evang. Gemeindehaus in Vörstetten
Wir sind in der Winterkirche und feiern unsere Gottesdienste im 
Evang. Gemeindehaus in Vörstetten. So auch diesen Sonntag 
den Gottesdienst zum letzten Sonntag nach Epiphanias am 1. 
Februar 2026. Wir feiern den Gottesdienst mit Abendmahl. Weil 
wir voraussichtlich wieder keinen Organisten haben, gibt es wie-
der Gitarrenmusik und neue Liedern. Herzliche Einladung!
 
Bezirkssynode am 30. Januar 2026 um 17 Uhr in Teningen
Am 30. Januar findet die nächste Tagung der Bezirkssyno-
de statt. Wir beginnen um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in 
der Evang. Kirche in Teningen. Die Sitzung der Synode findet 
dann im Anschluss daran im Evang. Gemeindehaus in der Mar-
tin-Luther-Straße in Teningen statt. Neben der Präsentation eine 
neuen Kampagne der Landeskirche mit dem Titel #Hoffnungs-
zeichen wird es um das Diakonische Werk und um den Haus-
haltsplan des Kirchenbezirks gehen. Die Synode ist öffentlich. 
Herzliche Einladung.
 
Posaunenchor
Die Jungbläser treffen sich am Freitagnachmittag ab 15 Uhr zu 
den gewohnten Probenzeiten.
Der Posaunenchor trifft sich wie gewohnt am Freitag um 19:30 
Uhr zur Probe im Evang. Gemeindehaus Vörstetten.
 
Café Klatsch – das Reparatur-Café
Das Reparatur-Café macht wetterbedingt Winterpause.
 
„Stellenangebot“ 1: 
Mitwirkende beim Blumenschmuck  
für den Altar im Gottesdienst
Da unsere Kirchenälteste Ursula Hettich, die jahrelang Sonntag für 
Sonntag für den Blumenschmuck auf dem Altar gesorgt hat, nun 
aus ihrem Amt als Kirchengemeinderätin ausgeschieden ist, möch-
te sie auch in dieser Funktion sozusagen in „Altersteilzeit“ gehen 
und diese Aufgabe nur noch gelegentlich übernehmen. Daher 
brauchen wir weitere Menschen mit einem grünen Daumen, die 
Freude daran haben, den Altar mit einem Blümchen zu schmücken. 
Wir stellen uns vor, dass zwei oder drei weitere Personen sich mit 
Ursula Hettich absprechen und abwechseln. Wer würde gerne diese 
schöne Aufgabe mit übernehmen? Bitte im Pfarramt melden.
 
Spenden
Vielen Dank für Ihre Spenden! Unsere Bankverbindung: IBAN: 
DE97 6806 4222 0000 7410 00 bei der Raiffeisenbank im Breisgau 
BIC GENODE61GUN.
 
Evangelisches Pfarramt Vörstetten
Sabine Keller (Assistenz und Sekretariat): Tel: 07666–2263; Fax: 
07666-902429 oder e-mail: ev-kg-voerstetten@t-online.de
Pfr. Martin Haßler: Tel 07666/2263 oder 
e-mail: martin.hassler@kbz.ekiba.de
Homepage: www.kirche-voerstetten.de
Öffnungszeiten des Pfarramtes: Dienstag von 9-12 Uhr und Don-
nerstag von 15-18 Uhr.
Termine mit Pfr. Haßler nach telefonischer Vereinbarung.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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LIEBENZELLER GEMEINDE
Liebe Amtsblattleser/innen der Lieben,
hier erhalten Sie die aktuellen Veranstaltungs-Infos unserer Ge-
meinde für die nächste Woche.     
Alle Interessierten, unabhängig ihrer Konfession, sind bei uns 
herzlich willkommen.
Ihnen allen eine gute und gesegnete Woche. 

Ihr Matthias Luz, Gemeindepastor
 
Unsere wöchentlichen Veranstaltungen:
Donnerstag, Freitag und Sonntag – Bibeltage 2026, 
Thema: Offenbarung (siehe Flyer unten)
Samstag, 29.01.: ab 09:30 Uhr Live-Übertragung vom 
Frauentag in Bad Liebenzell
Sonntag, 01.02.: 10:30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfr. Dr. Hartmut Schmid
Montag, 02.02.: 20:00 Uhr Frauen-Gebetstreff
Mittwoch, 04.02.: 19:30 Uhr Gebetstreff
Sonntag, 08.02.: 10:30 Uhr Gottesdienst
Herzliche Einladung zum Gottesdienst in unserem 
Gemeindezentrum – mit Kinderprogramm.   

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

Bei seelsorgerlichem Gesprächsbedarf oder dem Wunsch nach 
Gebet oder Segen bieten wir gerne die Möglichkeit zu einem 
persönlichen Gespräch an. 
 
Wir laden alle Interessierten herzlich ein und freuen uns darauf 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern!
Wenn Sie sich erst einmal unverbindlich informieren möchten, 
schauen Sie sich auf unserer Internetseite um. Dort finden Sie 
auch weitere Kontaktmöglichkeiten.
 
Unsere Pfadfindergruppen treffen sich donnerstags. Bei Inter-
esse dürfen Sie sich gerne bei Anna Ziebold 0178-3996339 oder 
per Email: annabuderer@hotmail.com melden.
 

Liebenzeller Gemeinde Vörstetten
Viehweidweg 3
www.lgv-voerstetten.de  /  info@lgv-voerstetten.de
Mail und Telefon Pastor Luz: matthias.luz@lgv.org / 
Telefon: 07666/9429072
Büro und Gesprächszeit: Dienstag 16:30 Uhr – 18:00 Uhr  &  
Donnerstag 10:00 Uhr – 12.00 Uhr

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE

Save the date:
„Dir sing ich mein Lied“ mit KoMShalom
7. Februar 18.00 Uhr

Wir laden ein zu den Gottesdiensten:

Samstag 31.01.   
Heuweiler 18:00 Uhr  Eucharistiefeier am Vorabend 
   (Mini Gr.2)
   mit Kerzensegnung und Austeilung 
   des Blasiussegen

Sonntag 01.02.
Glottertal 09:00 Uhr  Eucharistiefeier (C)
D. St. Jakobus 10:30 Uhr  Kindergottesdienst - Beginn in der 
   Kirche
  10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit Livestreamüber-
   tragung
   mit Kerzenweihe und Blasiussegen
       
Samstag 07.02.   
D. St. Josef 08:00 Uhr  Eucharistiefeier
Glottertal 16:00 Uhr  Blasiussegen für Kinder und Familien
Vörstetten 18:00 Uhr  Wortgottesfeier mitgestaltet von
   KoMShalom
Reute 18:00 Uhr  Eucharistiefeier am Vorabend mit
   Kerzensegnung und Austeilung des
   Blasiussegen
       
Sonntag 08.02.   
Glottertal 09:00 Uhr  Eucharistiefeier zum Patrozinium
   (D,A) 
D. St. Jakobus 10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit Livestreamüber-
   tragung, mitgestaltet von CantAnima 

Die vollständige Gottesdienstordnung der Kirchengemein-
de An der Glotter entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief oder 
der Webseite www.an-der-glotter.de
 
Ministranten – Treffen 

jeden Montag von 18:30 Uhr – 19:30 Uhr im katholischen Ge-
meindezentrum.
 
Firmung 2026 – On fire

Ende Januar laden wir mit einem Brief diejenigen Jugendlichen 
zur Firmvorbereitung ein, die zwischen dem 01. Juli 2009 und 
dem 31. Dezember 2010 geboren wurden und dieses Schuljahr 
die 10. Klasse besuchen (bzw. letztes Schuljahr die 9. Klasse be-
sucht haben). Das Firmteam startet die Firmvorbereitung unter 
dem Leitwort „on fire“ an Ostern. Wir feiern die Firmung am Wo-
chenende 10./11. Juli 2026 in St. Jakobus Denzlingen. Ob es ein 
oder zwei Firmgottesdienste geben wird, können wir nach der 
Anmeldung sagen. 

Wer fälschlicherweise bis Anfang Februar keinen Brief erhal-
ten hat, findet ihn dann auf der Homepage auf der Homepage 
(www.kath-elz.de à Unser Angebot à Glaube und Spiritualität à 
Firmung). Fragen zur Firmung beantwortet Pastoralreferent Ben-
jamin Vogel.
 
Römisch-katholische Kirchengemeinde An der Elz 

Pfarrbüro: Berliner Straße 18, 79211 Denzlingen, 
Tel. 07666-911330
info@an-der-glotter.de; www.an-der-glotter.de
Öffnungszeiten: Dienstag von 10:00-12:00 Uhr und 16:00-18:00 Uhr,
Mittwoch und Donnerstag von 10:00-12:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie für seelsorgliche 
Anliegen ein Mitglied des Seelsorgeteams unter 
Tel. 07666-91133-28.
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VEREINSNACHRICHTEN

CDU

DRK

Leben retten im Doppelpack: Zum Jahresstart 
zu zweit zur Blutspende und exklusive Happy Socks 
im DRK-Design sichern

Montag, 02.02.2026
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Heinz Ritter-Halle, Marchstr. 46
 
Jetzt Termin buchen:
https://www.blutspende.de/blutspendetermine/

SCHOBBACH-MÄNNLE

Und wieder neue Schobbach-Männle in Vörstetten getauf
Die Vörstetter Schobbach-Männle dürfen sich auch in dieser 
Kampagne über Zuwachs freuen. Am 9. Januar schlug der 1. 
Zunftvogt Heiko Schlenker nach erfolgreich absolviertem An-
wärterjahr Katharina Fross, Pamela Winsheimer und Sven Schus-
ter offiziell ins Häs.
 
Nach der obligatorischen Häskontrolle mussten die Täuflinge bei 
der traditionellen Taufe im Foyer der Heinz-Ritter-Halle verschie-
dene Aufgaben meistern, die sie mit Bravour absolvierten. Im 

Anschluss wurden sie nach dem Genuss der traditionellen Tauf-
brühe mit dem schlag ihres Fuchsschwanzes offiziell zu Vörstet-
ter Schobbach-Männle ernannt.
 
Beim Narrenbaumstellen am Sonntag, 8. Februar 2026, um 12:11 
Uhr auf dem Rathausplatz in Vörstetten findet zudem eine kleine 
Taufzeremonie für den Vörstetter Narrensomen statt. Zuschauer 
sind herzlich willkommen.
 
Außerdem laden die Vörstetter Schobbach-Männle zu ihrem 26. 
Zunftabend am Freitag, 13. Februar 2026, in die Heinz-Ritter-Hal-
le ein. Eingeladen sind ausdrücklich auch Nicht-Hästräger – die 
Schobbach-Männle freuen sich über jeden Gast.
 

TENNISVEREIN

Terminerinnerung – Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet am 4.2.2026 um 20.00 Uhr 
im Bürgersaal (Rathaus) statt.
Die Einladung mit Tagesordnung wurde bereits im Amtsblatt Nr. 
01/02/03 vom 16.01.2026 veröffentlicht und ist auch auf unserer 
Homepage tennisverein-voerstetten.de zu finden.
Über eine zahlreiche Beteiligung würden wir uns freuen.

Im Namen des Vorstandes
Siegbert Lipps, 1. Vorsitzender
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VFR

VfR Vörstetten aktuell:
Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen:

Der Vorstand

ORTSVERBAND VÖRSTETTEN

Kontaktsprechstunde des VdK Vörstetten 
am Mittwoch, 04.02.2026
Für alle Mitglieder und Mitbürger aus Vörstetten und Schupfholz 
hält der stellvertretende Vorsitzende Lothar Skibitzki am Mitt-
woch, 04.02.2026 von 18:00 bis 19:00 Uhr
nach telefonischer Anmeldung (07666/99245 oder 01638035400) 
eine Kontaktsprechstunde in der Roteux-Begegnungsstätte ab.
 
Herr Skibitzki steht Ihnen in allen Fragen des Sozialrechts als 
Ansprechpartner zur Verfügung (Renten, Gesundheit, Behinde-
rung, Pflege, Recht auf Grundversorgung).
Wenn es um rechtlich verbindliche Auskünfte geht, verweist 
Herr Skibitzki Sie an die zuständige hauptamtliche Sozialrechts-
referentin des VdK.
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr VdK Vörstetten

ZÄPFLETRINKER

Zäpfletrinker starten mit der Fasnet 2026  
in ihre 23. Kampagne 
Am Sonntag, 1. Februar starten wir beim Umzug in Gundelfingen 
in die Fasnet 2026.
 
An den folgenden Umzügen werden wir teilnehmen:
 
01.02.  14:11 Uhr Gundelfingen
13.02.  19:11 Uhr Denzlingen (ohne Wagen)
14.02.  19:00 Uhr Oberwinden
15.02.  14:11 Uhr Emmendingen
12.02.  14:00 Uhr Freiburg
13.02.  14:11Uhr  Heimbach
 
Zusätzlich werden wir noch die folgenden Zunftabende und  
Veranstaltungen (ohne Umzugswagen) besuchen:

08.02.  14:11 Uhr Kinderfasnet Vörstetten
  (12:11 Uhr  Narrenbaum stellen am 
    Rathaus)
13.02.  20:11 Uhr Vörstetten
 
Am 12.02. werden wir zusammen mit den Schobbachännle 
und den Tiefburgdrachen die Vörstetter Kindergärten und die 
Grundschule besuchen.

Wir freuen uns auf viele Zuschauer, auch aus Vörstetten, entlang 
der Umzugsstrecken und eine schöne Fasnet 2026.
Nähere Infos zu uns gibt es im Internet auf unserer Homepage unter 
www.zaepfletrinker.de oder bei Facebook und Instagram zu sehen.

Eure
Zäpfletrinker Vörstetten e.V.

VÖRSTETTER MITEINANDER

Herzliche Einladung zu unseren  
Veranstaltungen im Februar 2026

Dienstag, 3. Februar, 15:00 Uhr
Kaffee, Kuchen und offenes Singen
Wir laden zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen ein, mit Zeit für Gespräche und Austausch und singen 
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bekannte und neue Lieder aus unseren Liederbüchern. Die Bä-
ckerinnen bieten ein abwechslungsreiches und sehr beliebtes 
Kuchenbuffet und das Team des Vereins sorgt – wie immer - für 
kalte und warme Getränke sowie das Wohlbefinden der Gäste.
 
Mittwoch, 21. Januar, 19:30 Uhr
Mittwochskino: I, Daniel Blake
Spielfilm des britischen Regisseurs Ken Loach, 2016
Ein 59-jähriger britischer Zimmermann erleidet kurz vor dem 
Rentenalter einen leichten Herzinfarkt und ist erstmals in seinem 
Leben auf staatliche Hilfe angewiesen. Beim Kampf mit Anträ-
gen und Formularen lernt er eine alleinerziehende Mutter ken-
nen, die ähnlich erniedrigende Erfahrungen mit der Bürokratie 

gemacht hat.
Trotz komödiantischer Töne liegt die Stärke der Inszenierung im 
politischen Zorn, mit dem Regisseur Ken Loach die Herzlosigkeit 
der verwalteten Welt aufzeigt.
 
Die Veranstaltungen finden in der Begegnungsstätte im Roteux 
Quartier statt und sind kostenfrei. Wie immer werden unsere 
Veranstaltungen auf der Homepage
www.vörstetter-miteinander.de angekündigt.
 
Wir freuen uns auf Deinen / Ihren Besuch
Die Vorstandschaft des Vörstetter Miteinander e.V.

Ende
 des redaktionellen 

Teils

HYDRANTEN IMMER 
FREIHALTEN!

HELFEN SIE MIT UND HALTEN 
SIE HYDRANTEN IMMER FREI!

Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefun-
den werden können, ist es wichtig, dass die  
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. 

Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab 
und schaufeln Sie im Winter keinen Schnee 
darüber. 

Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht 
über einem Unterflurhydranten parken.



 Fasnet 2026
Betriebsruhe am 12.02.2026 und 13.02.2026

Ab dem 16.02.2026 (Rosenmontag) sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

WICHTIGE INFORMATION
Vorgezogener Anzeigenschluss KW 7 Fasnacht 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 7 erscheinen? 
Dann buchen Sie einen Tag früher!
Aufgrund der Fasnachtstage am 12.02. und 13.02.2026 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 7 spätestens am Freitag, 06.02.2026 im Verlag eingehen.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Beamtenpaar sucht 3- bis 4-Zimmer 
Altbauwohnung in Freiburg zum Kauf über  
Deutsche Bank Immobilien GmbH, Christian Rees, 0178 - 327 84 45.

Gepflegte Wohnung ab 3 Zi. in Vörstetten gesucht
Ich suche eine gepflegte Wohnung oder Haus ab 3 Zimmer mit 

Balkon oder Terrasse in Vörstetten. Ich bin eine Einzelperson mit 
einem kleinen Hund. Ich bin 74 Jahre alt, eine ruhige 

und solvente Person. Warmmiete bis 3.000,- €
0176 - 820 942 55

GARTENGRUNDSTÜCK GESUCHT
Gartengrundstück, Streuobstwiese, Baumacker 
o. Ä. zum Kauf gesucht, zur privaten Nutzung 
als Freizeitgrundstück.  Tel. 0151 / 438 749 28

Suche Werkstatt-Atelier
hellen Raum mit Wasser- und Stromanschluss 

Tel. 0151 17 57 41 69

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de


